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Organisation der Altenhilfe nach § 71 SGB XII und die Bedeutung 
der Sozialen Arbeit: Erkenntnisse aus einem gerontologischen 
Gutachten mit dem Fokus auf Einzelleistungen
Christian Bleck, Cornelia Kricheldorff und Stefanie Engler

1	 Einleitung

Angesichts der demografischen Alterung der Gesellschaft liegt in der „Gestal-
tung einer Infrastruktur für das gute Älterwerden eine der drängendsten Auf-
gaben in den Kommunen“ (Deutscher Verein 2024: 3). Formal ist dieser 
Anspruch in der sozialrechtlichen Grundlage für die sogenannte Altenhilfe – 
§ 71 SGB XII – verankert. Demnach haben die Kommunen dafür Sorge zu tra-
gen, „dass die Vorkehrungen und Einrichtungen gegeben sind, die nötig sind, 
damit die altenhilferechtlichen Leistungen jedenfalls auf einem Mindeststan-
dard wirksam erbracht werden können“ (Hellermann 2022: 19). Dem § 71 Abs. 
1 SGB XII folgend, soll die sogenannte Altenhilfe dazu beitragen, Schwierig-
keiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mil-
dern und so alten Menschen die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am 
Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen sowie ihre Fähigkeit zur Selbsthilfe 
zu stärken. Allerdings verweisen einschlägige Fachdebatten schon lange kri-
tisch darauf, dass die in § 71 SGB XII aufgeführten Ziele und Leistungen keine 
hinreichend konkrete formale und inhaltliche Orientierung für die Organisa-
tion der Altenhilfe bieten und den Kommunen einen zu breiten Ermessensspiel-
raum eröffnen (z. B. Ziller 1992; BMFSFJ 2016). So scheinen strukturelle Rah-
mensetzungen primär von finanziellen Spielräumen der Kommunen und vom 
Wohlwollen politischer Entscheidungsgremien abhängig zu sein (DGSA-Fach-
gruppe Soziale Arbeit in Kontexten des Alter(n)s 2022: 10). Faktisch führt dies 
dazu, dass die für die Altenhilfe eingesetzten kommunalen Mittel stark diffe-
rieren (Stratmann 2021: 5). Um annähernd gleichwertige Lebensverhältnisse 
im Alter zu fördern, werden zur Umsetzung von Altenhilfe nach § 71 SGB XII 
neben finanziellen Ressourcen also auch strukturelle Vorgaben und konzeptio-
nelle Grundlagen benötigt. Diese können nur auf Ebene der Bundesländer und/
oder Kommunen entwickelt werden, solange die an die Bundesebene adressier-
ten Forderungen nach einem Altenhilfestrukturgesetz nicht umgesetzt werden. 
In diesem Beitrag soll für die kommunale Ebene aufgezeigt werden, was für die 
Organisation der Altenhilfe relevant ist. 

Der Begriff der Organisation wird typischerweise auf soziale Gebilde bezo-
gen, die dauerhaft gemeinsame Ziele verfolgen und eine formale Struktur auf-



210 Organisation der Altenhilfe nach § 71 SGB XII und die Bedeutung der Sozialen Arbeit

weisen, mit deren Hilfe Aktivitäten der Mitglieder auf die verfolgten Ziele aus-
gerichtet werden (Kieser/Kubicek 1983: 1). Auch wenn einzelne Aspekte dieses 
Verständnisses wie eine gemeinsame Zielverfolgung und auf diese Ziele ausge-
richtete Aktivitäten für den vorliegenden Beitrag relevant sind, liegt die Bedeu-
tungsvariante von ‚Organisation‘ hier schwerpunktmäßig auf dem Aspekt des 
Organisierens, worunter konkret die „Herstellung von geordneten Abläufen“ 
(Türk 2008: 339) verstanden wird. Weiter wird der Fokus auf die Organisation 
von Einzelleistungen nach § 71 SGB XII gerichtet, die neben Angeboten der 
Begegnung und Engagementförderung ein relevantes Strukturelement der Alten-
hilfe darstellen. Einzelleistungen werden hier als auf § 71 Abs. 2 SGB XII bezo-
gene Beratungsleistungen (inklusive damit verbundener Formen der Information, 
Vermittlung, Koordination und Intervention) einerseits sowie – über eine Bera-
tung vermittelte bzw. als erforderlich festgestellte – Geld- und Sachleistungen 
andererseits verstanden. Während Beratungsleistungen allen Adressat*innen der 
Altenhilfe zur Verfügung stehen, sind Geld- und Sachleistungen einkommens- 
und vermögensabhängig. 

Der Beitrag basiert auf Ergebnissen eines explizit gerontologischen Gutach-
tens zu Einzelleistungen nach § 71 SGB XII, das die Autor*innen für das Land 
Berlin verfasst haben (Engler et al. 2023). In Auftrag gegeben wurde das Gutach-
ten mit der Intention, Anregungen für die inhaltliche und organisatorische Ausge-
staltung eines Berliner Altenhilfestrukturgesetzes zu liefern. Im Rahmen dieses 
Gutachtens wurde u. a. der aktuelle Stand kommunaler Regelungen zur Orga-
nisation von Einzelleistungen nach § 71 SGB XII beleuchtet. Erkenntnisse dazu 
stehen im Zentrum dieses Beitrags, der folgenden Leitfragen nachgeht: 
a)	 Wie werden kommunale Regelungen zur Organisation von Einzelleistungen 

nach § 71 SGB XII entwickelt und begründet?
b)	Welche Bedeutung hat Soziale Arbeit in der Organisation von Einzelleistun-

gen nach § 71 SGB XII? 

Dafür werden zunächst die Untersuchungsziele und Aufgabenstellungen sowie 
die theoretischen und methodischen Zugänge des Gutachtens skizziert, um auf 
Grundlage ausgewählter Ergebnisse die beiden Leitfragen zu beleuchten.

2	 Untersuchungsziele und Aufgabenstellungen 

Übergeordnetes Ziel des Gutachtens war die Identifizierung, Analyse und 
Beschreibung von Einzelleistungen nach § 71 SGB XII auf gerontologischer 
Grundlage. Die mit der Beauftragung des Gutachtens verbundenen Aufgaben 
lassen sich in drei Bereiche bündeln: 
	– Adressat*innen: Kategorisierung von Personengruppen mit Bedarf an Ein-

zelleistungen nach § 71 SGB XII, inklusive einer Abschätzung möglicher 
Altersgrenzen 
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	– Einzelleistungen: Analyse und Beschreibung von für die Entwicklung von 
Einzelleistungen nach § 71 SGB  XII zu berücksichtigenden Kriterien und 
Parameter, die den aktuellen Kenntnisstand sowie neuere Entwicklungen und 
differierende Bedarfslagen verschiedener Adressat*innengruppen im Alter 
umfasst und damit auch über die bislang in § 71 Abs. 2 SGB XII benannten 
Leistungen hinausgeht 

	– Berliner Bedarfe: Identifizierung der ungefähren Anzahl an Personen mit 
potenziellem Anspruch auf Leistungen nach § 71 SGB XII in den Berliner 
Bezirken

3	 Theoretische und methodische Zugänge 

Zur Bearbeitung der skizzierten Ziele und Aufgaben des Gutachtens wurde ein 
sequenzieller Mixed-Methods-Forschungsansatz gewählt, in dem aufbauend 
auf gerontologischer Expertise sowie selektiver und kritischer Literaturreviews 
einerseits Dokumentenanalysen und Expert*inneninterviews sowie andererseits 
sekundärstatistische Analysen durchgeführt wurden. 

Die theoretischen Zugänge des Gutachtens waren ausdrücklich in der Sozialen 
Gerontologie verortet, wenngleich die konkreten Theoriekonzepte nicht vorab 
festgelegt waren. Vielmehr war ihre Identifizierung Teil des Ergebnisses der 
Literaturreviews, in deren Rahmen eine iterative Annäherung an für das Thema 
relevante Theoriezugänge stattfand. Die Recherche erfolgte auf der Basis von 
Schlagworten (z. B. „Altersdefinition“, „Lebenslagen“, „Ungleichheit“, „Res-
sourcen“, „Risikofaktoren“) und der damit verbundenen Auswahl von spezifi-
schen Diskussionszusammenhängen. 

Für die Kategorisierung von Personengruppen mit Bedarf an Einzelleistun-
gen nach § 71 SGB XII waren aus Sicht der Gutachter*innen nicht allein die in 
der Gerontologie bekannten Diskussionszusammenhänge zu Altersdefinitionen 
und -kategorien von Interesse. Vielmehr sollten diese für die Zielsetzungen des 
vorliegenden Gutachtens auch kritisch eingeordnet werden. Für dieses Anliegen 
wurde der methodische Zugang des Kritisches Literaturreviews gewählt, das die 
vorhandene Literatur selektiv und mit Blick auf Kontroversen und Lücken ana-
lysiert, aber im Gegensatz zu einer systematischen Übersichtsarbeit nicht den 
Anspruch hat, den gesamten Literaturstand repräsentativ zu erfassen und unter 
Bewertung der Studienqualität auszuwerten (z. B. Pare et al. 2015). 

Darauf aufbauend erfolgte ein Selektives Literaturreview, das altersspezifi-
sche Ausprägungen von Lebenslagen und sozialer Ungleichheit fokussierte, um 
aktuelle Entwicklungen und differierende Bedarfslagen älterer Adressat*innen 
zu erfassen und dadurch Hinweise auf mögliche Kriterien und Parameter für Ein-
zelleistungen aus gerontologischer Perspektive generieren zu können. Das Selek-
tive Literaturreview hatte zum Ziel, vergleichsweise kurzfristig einen breiten 
Überblick in Bezug auf den Literatur- und Forschungsstand zu diesen Themen-
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komplexen zu gewinnen (Ressing et al. 2009: 457). Zur Sicherung der methodi-
schen Qualität wurden bei dieser Recherche jedoch auch Berichtselemente eines 
Systematischen Literaturreviews genutzt, indem das Vorgehen anhand eines 
PRISMA-Flussdiagramms dokumentiert wurde. 

Um aktuelle Entwicklungen und spezifische Bedarfslagen von Adressat*in-
nengruppen im Alter auch qualitativ und erfahrungsgesättigt berücksichtigen 
zu können, wurden in diesem Teil des Gutachtens zudem relevante Aussagen 
aus drei Expert*innen-Interviews ausgewertet. Sie bezogen sich einerseits auf 
ältere Adressat*innengruppen, denen in der Literatur ein Bedeutungszuwachs 
zugeschrieben wird (LSBTIQ-Communities und Menschen mit Migrationsge-
schichte), sowie andererseits auf Rahmenbedingungen, durch die die Lebens-
phase Alter zunehmend geprägt wird (Technisierung und Digitalisierung).

Die Dokumentenanalyse erfolgte auf Basis einer Internetrecherche zur Iden-
tifizierung und Auswahl von Regelungen zum § 71 SGB XII auf kommunaler 
Ebene, die Einzelleistungen ausdrücklich benennen und näher beschreiben. Die 
identifizierten Internetseiten und Dokumente zu vorhandenen Regelungen wur-
den in der Logik der zusammenfassenden Inhaltsanalyse (Mayring 2022: 68ff.), 
vom Textmaterial ausgehend, induktiv ausgewertet und sukzessive zu einem 
Kategoriensystem zusammengestellt.

Den Zugang der Dokumentenanalyse ergänzend, wurden weitere leitfaden-
gestützte Expert*inneninterviews (Meuser/Nagel 2009) geführt, um hierüber 
qualitative Hinweise zur Einordnung bestehender oder geplanter kommunaler 
Regelungen zum § 71 SGB XII und damit auch Hinweise zur Entwicklung und 
fachlichen Begründung von Einzelleistungen gemäß § 71 SGB XII zu erhalten. 
Als Expert*innen zu diesen Fragen wurden Personen in leitenden Funktionen 
der kommunalen Verwaltung aus Behörden für Soziales bzw. Sozialämtern und 
Abteilungen der Altenhilfe bzw. Fachbereichen ‚Senioren‘ angesprochen, die – 
in Anlehnung an Meuser und Nagel (2009: 270f.) – über „Kontextwissen“ zu 
Leistungen nach § 71 SGB XII sowie über „Betriebswissen“ zu Hintergründen, 
Inhalten und Praxen in Bezug auf den Leistungskatalog der eigenen Kommune 
verfügen. Ferner konnte ein Interview auf der Basis juristischer und gleichzeitig 
wissenschaftlicher Expertise geführt werden, das von juristischem Kontextwis-
sen zum § 71 SGB XII geprägt war, weil der Experte unter anderem an der Ent-
wicklung des Berliner Gesetzesentwurfes beteiligt war. Insgesamt konnten fünf 
Expert*innen für die Interviews per Telefon oder Videokonferenz mit einer Inter-
viewdauer von durchschnittlich 41 Minuten gewonnen werden. Diese Interviews 
wurden vollständig, in leicht geglätteter Sprache transkribiert und im Sinne der 
inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz/Rädiker 2022) ausgewer-
tet. Abschließend erfolgte eine kommunikative Validierung, für die die im Gut-
achten verschriftlichen Ergebnisse den Interviewpersonen zur Prüfung vorge-
legt wurden. 
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4	 Ausgewählte Ergebnisse der Dokumentenanalyse und Expert*inneninter-
views mit Relevanz für die Organisation von Einzelleistungen 

Wenn sich der Begriff der Organisation auf die Herstellung von geordneten 
Abläufen bezieht, ist mit Blick auf Einzelleistungen nach § 71 SGB XII auch 
von Interesse, wie kommunale Regelungen dazu entwickelt und begründet wer-
den. Denn Regelungen sind begrifflich in bestimmter Form festgelegte Vereinba-
rungen oder Vorschriften, was impliziert, dass etwas in eine bestimmte Ordnung 
gebracht wird. In dieser Logik sind kommunale Regelungen zum § 71 SGB XII 
ein relevanter Gegenstand des in diesem Beitrag fokussierten Organisierens, die 
im Rahmen des Gutachtens konkret für verschiedene Formen von Richtlinien, 
Fachanweisungen, Arbeitshilfen oder Leistungskatalogen zum § 71 SGB  XII 
standen. 

4.1	 Aktueller Stand kommunaler Regelungen

Zunächst ist als Ergebnis der Dokumentenanalyse festzuhalten, dass die Mehr-
zahl der Kommunen lediglich über allgemeingehaltene Hinweise auf Leistun-
gen nach § 71 SGB XII verfügt, die in unterschiedlichen Varianten Ziele und/
oder Leistungen der Altenhilfe formulieren. Nur bei einer Minderheit von Kom-
munen existieren konkrete Regelungen zum § 71 SGB XII. Nähere Hinweise auf 
Ansätze und Formen der Beratung im Rahmen der Altenhilfe sind hierunter nur 
vereinzelt zu finden. Differenzierte Regelungen zu möglichen Geld- und Sach-
leistungen nach § 71 Abs. 2 SGB XII liegen ebenfalls nur bei einzelnen Kommu-
nen vor, die über eine Art Leistungskatalog hierzu verfügen. Auch wenn man-
che Einzelleistungen in verschiedenen Leistungskatalogen analog zu finden sind, 
bleiben diese in Inhalt und Umfang der Leistungen durchaus heterogen. 

4.2	 Vorgehensweisen in der Entwicklung kommunaler Regelungen nach § 71 SGB XII

Im Rahmen der Expert*inneninterviews wird mehrfach erläutert, dass die Ent-
wicklung der Inhalte eines Leistungskatalogs auf Basis von Erfahrungen erfolgte, 
„[…] die wir gemacht haben, was brauchen wir“ (Int. 3), oder im Rückblick dar-
auf „[…] was wurde denn überhaupt […] gewährt“ (Int. 4). 

Ein weiterer Zugang zur Bestimmung von Leistungen waren die Recherche 
und Prüfung bereits bestehender Regelungen anderer Kommunen, auch wenn 
nur einzelne Vorbilder existierten: „Wir haben erst mal geschaut, was gibt es 
denn überhaupt schon“ (Int. 3).

Zudem wird berichtet, dass ein Entwicklungsschritt der konkreten Erarbei-
tung und Ausgestaltung der jeweiligen Leistungszusammenstellung zum § 71 
SGB XII die die Abstimmung in Arbeitsgruppen gewesen sei, an denen auch 
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Fachkräfte Sozialer Arbeit beteiligt waren: „Wir haben eine AG dort gegründet“ 
(Int. 1) und „[…] sind das denn eben auch durchgegangen mit den Sozialarbei-
terinnen“ (Int. 4). 

Außerdem erfolgte die Entwicklung der Leistungskataloge und des dort auf-
genommenen Leistungsspektrums über eine Ausrichtung an der Struktur von 
§ 71 Abs. 2 SGB XII – auch wenn zugleich erwähnt wird, dass diese inhaltlich 
wenig konkrete Orientierung bietet: „[…] also der 71 gibt nicht viel her, aber es 
gibt sechs Nummern und die sind wir nach und nach durchgegangen“ (Int. 3). 

4.3	 Adressierungen und Gegenstände von Einzelleistungen nach § 71 SGB XII

Die Expert*innen nennen unterschiedliche kalendarische Altersgrenzen, die in 
der Altenhilfe als Orientierung in der Adressierung von Einzelleistungen heran-
gezogen werden. Zugleich wird durchgängig betont, dass diese keine fixen, aus-
schließenden Altersgrenzen markieren, sondern im Einzelfall davon abgewichen 
werden kann. So orientiert sich in einer Kommune etwa die Zuständigkeit des 
Fachbereichs an der Altersgrenze von 60 Jahren, es wird aber hervorgehoben, 
dass bei Bedarf auch unterhalb dieser Altersgrenze Leistungen angeboten wür-
den. Andere Kommunen orientieren sich mit Bezug auf die Regelaltersgrenze 
an dem 65. Lebensjahr. Aber auch dort kann wiederum im Einzelfall von dieser 
kalendarischen Grenze abgewichen werden. 

In allen kommunalen Regelungen wird auf altersbedingte Schwierigkeiten 
als Gegenstand von Leistungen der Altenhilfe oder im Wortlaut auf § 71 Abs. 1 
Satz 2 SGB XII hingewiesen. Allerdings wird nur vereinzelt knapp erläutert, was 
darunter zu verstehen ist. In den Interviews wurden auch keine konkreten Defi-
nitionen davon gegeben, was altersbedingte Schwierigkeiten sind. Aber es wer-
den bestimmte Lebenslagen und Adressierungen erläutert, die für die Altenhilfe 
nach § 71 SGB XII im Sinne altersbedingter Schwierigkeiten relevant sind. Dazu 
gehören insbesondere soziale Isolation und Einsamkeit, altersbedingte gesund-
heitliche Einschränkungen sowie ökonomische Benachteiligung bzw. Armuts-
lagen im Alter.

Von diesen altersbedingten Schwierigkeiten ausgehend, werden exempla-
risch auch einzelne Geld- und Sachleistungen begründet, die sich einerseits auf 
die Prävention bzw. dem Abbau von sozialer Isolation beziehen. Andererseits 
werden relevante Geld- und Sachleistungen als Bedarf infolge von physischen 
Beeinträchtigungen begründet, die im Rahmen des § 71 SGB XII finanziert wer-
den, weil sie nicht (mehr) über andere Sozialleistungen abgedeckt sind – erwähnt 
wird mehrfach der „Wegfall der Hilfe zur Pflege in der Pflegestufe 0“ (Int. 4) bei 
den Novellierungen im SGB XI.

In allen Interviews wird die Bedeutung von professionellen Ermessensspiel-
räumen zur Beurteilung altersbedingter Schwierigkeiten betont, so dass dies 
letztlich eine Frage ist, „die man im Einzelfall klären muss“ (Int. 4). Gleichwohl 
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wird in einem Interview hinzugefügt, dass Interpretationshilfen für die Gewäh-
rungspraxis hilfreich wären: „da braucht man halt wahrscheinlich auch noch mal 
Auslegungshilfen“ (Int. 4).

4.4	 Einordnungen und Rahmenbedingungen zur Gewährung von Einzelleistungen  
nach § 71 SGB XII

Zur Einordnung von Einzelleistungen nach § 71 Abs. 2 SGB XII und dabei zur 
Nachvollziehbarkeit der Gegenstände und Voraussetzungen relevanter Geld- und 
Sachleistungen dienen die bereits erwähnten Leistungskataloge. In ihnen sind 
„die konkreten Maßnahmen benannt, die alle auf eine Refinanzierungsmöglich-
keit aus dem § 71 verweisen. Und damit […] haben wir die Verbindung herge-
stellt, wie diese Leistungen in 71 passen“ (Int. 2). Damit wird vor allem eine Ori-
entierung für die Gewährungspraxis gegeben, so dass dann „auch in der aktuellen 
Bewilligung durch die bezirklichen Dienststellen so ein Gespür entwickelt wer-
den kann: Was ist damit gemeint, welche besonderen Beeinträchtigungen müssen 
vorliegen und bis wohin können wir dann irgendwo helfen“ (Int. 2). Die Exis-
tenz eines Leistungskatalogs wird dabei als vorteilhaft für die Organisation der 
Gewährung von Einzelleistungen beschrieben, da „sich der Arbeitsaufwand für 
alle und auch die Ungewissheit, wie spiele ich das Ermessen aus, auf jeden Fall 
reduziert“ (Int. 3) hätten.

Da die Einzelleistungen nach § 71 SGB XII nachrangig gegenüber anderen 
Sozialleistungen sind und die Gewährung von Geld- und Sachleistungen einkom-
mens- und vermögensabhängig ist, sind Definitionen von Voraussetzungen zur 
Leistungsgewährung relevant: „Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, 
um überhaupt von diesen Leistungen zu profitieren“ (Int. 3).

Angaben zum Umfang von Geld- und Sachleistungen finden sich in allen 
Leistungskatalogen, mehrfach mit der Unterscheidung zwischen einmaliger und 
laufender Leistung.

Betont wird auch, dass die im Leistungskatalog aufgenommenen Leistungen 
keine abschließende Darstellung möglicher Geld- und Sachleistungen darstellt. 
Dementsprechend wird in einem Interview auch konstatiert, dass die Geld- und 
Sachleistungen nicht zu eng definiert werden sollten: „Je genauer man, klein-
teiliger man etwas definiert, löst man dann wieder Probleme aus, weil genau in 
diesem Einzelfall […] den haben wir aber in dieser Definition dann irgendwie 
auf einmal doch ausgeschlossen“ (Int. 2). Darüber hinaus wird erwähnt, dass der 
Leistungskatalog offen für neue gesellschaftliche Entwicklungen und Bedarfe 
sein sollte, zum Beispiel im Kontext von Digitalisierung.

Zusätzlich wird in einzelnen Interviews auf infrastrukturelle und organisa-
torische Rahmenbedingungen hingewiesen. So wird einerseits angemerkt, dass 
sich die Infrastrukturen bzw. die Personalausstattung zur Erbringung von Leis-
tungen in den Kommunen auch im Verhältnis zu deren Größe unterscheide. 
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Andererseits wird benannt, dass eine „sehr heterogene Zuständigkeitsstruktur“ 
(Int. 4) auch innerhalb größerer Kommunen auf der Ebene der Bezirke exis-
tiere, „was die Einheitlichkeit der Leistungsgewährung und des Leistungszu-
gangs behindert“ (Int. 4) – womit die organisatorische Relevanz eines Leistungs-
katalogs unterstrichen wird.

5	 Zur Bedeutung der Profession Soziale Arbeit in der Organisation 
von Einzelleistungen

Auf Grundlage der Analyseergebnisse erfolgte im abschließenden Kapitel des 
Gutachtens eine zusammenführende gerontologische Begründung von Einzel-
leistungen gemäß § 71 SGB XII. Diese wurde eingeordnet in den Gesamtkon-
text der sogenannten Altenhilfe gemäß § 71 SGB XII, um auch auf Voraussetzun-
gen zur Entwicklung und Umsetzung von Einzelleistungen hinzuweisen, was in 
Abbildung 1 veranschaulicht wird. 

Abb. 1	 Gerontologische Begründungen von Einzelleistungen nach § 71 SGB XII 

eigene Darstellung

Infrastrukturplanung und Infrastrukturen für Leistungen nach § 71 SGB XII:

Personengruppen im Sinne des § 71 Abs. 1 SGB XII:
„Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen“  

Begründungen für Einzelleistungen nach § 71 SGB XII gerontologisch fundiert

Autonomie, Selbstbestimmung und Teilhabe; Prävention und Intervention; Selbstbemächtigung; 
Sorgende Gemeinschaften, Engagement und Verbleib im gewohnten Umfeld

Ziele im Sinne des § 71 Abs. 1 SGB XII:
§ „Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern“ 
§ „die Möglichkeit zu erhalten, selbstbestimmt am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen“ 
§ „Fähigkeit zur Selbsthilfe zu stärken“

Individuelle Lebenslagen

Drittes Alter (ca. 60+) Viertes Alter (ca. 75+) Fünftes Alter (ca. 85+)

Typische Lebensereignisse und individuelle Lebenslagen im Alter

Geld- und Sachleistungen

Beratung (Information, Vermittlung, Koordination und Intervention)

§ Von der Alten(hilfe)planung zur integrierten Sozialplanung
§ Bedarfs- und bedürfnisgerechte Infrastrukturen der Beratung und Teilhabe 

Einzelleistungen nach § 71 Abs. 2 SGB XII:
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Wesentliche Voraussetzungen sind demnach einerseits eine Verständigung über 
die Ziele und adressierten Personengruppen im Sinne des § 71 Abs. 1 SGB XII 
und andererseits die Planung und das Vorhandensein von Infrastrukturen zur 
Organisation und Umsetzung von Angeboten und Leistungen der Altenhilfe nach 
§ 71 SGB XII in den Bereichen Beratung, Begegnung und Engagementförderung 
(BAGSO 2023: 33). Im Rahmen des Gutachtens wurden die einzelnen Punkte 
jeweils theoretisch-konzeptionell eingeordnet und aus Sicht der Gerontologie 
mit Bezügen zu Sozialer Arbeit, die in der Abbildung mit Stichworten angedeu-
tet werden, begründet (siehe dazu Engler et al. 2023: 180ff.). Im Folgenden wird 
ausschnittweise auf das Element der Beratung im Rahmen der Organisation von 
Einzelleistungen und auf die Bedeutung der Profession Soziale Arbeit in diesem 
Zusammenhang eingegangen (ebd.: 185ff.).

Beratung als einzelfall- und primärgruppenbezogene Leistung der sogenann-
ten Altenhilfe adressiert ältere Menschen als einzelne Personen und/oder ihre An- 
und Zugehörigen als für sie relevante Primärgruppe. Mit inhaltlichem Blick auf 
die Ziele und Leistungen nach § 71 Abs. 1 SGB XII scheint die Profession Sozi-
ale Arbeit zur Umsetzung dieser Beratung prädestiniert zu sein. Denn Fachkräfte 
mit einer sozialarbeiterischen bzw. sozialpädagogischen Qualifikation richten 
ihren Blick explizit ganzheitlich und mehrperspektivisch, subjekt- und ressour-
cenorientiert auf Aufgaben der Alltags- und Lebensbewältigung. Zudem nehmen 
sie relevante Herausforderungen und Befähigungen für die Lebensführung in 
verschiedenen Lebenslagen älterer Menschen in den Blick, um ihre Autonomie, 
Selbstbestimmung und Teilhabe zu fördern bzw. zu gewährleisten (Bleck/Eng-
ler, 2022: 778). Diese Gegenstandsbezüge und Zielsetzungen des professionellen 
Handelns Sozialer Arbeit entsprechen einerseits inhaltlich den Zielen nach § 71 
Abs. 1 SGB XII. Sie stellen wichtige Orientierungen für die Beratung in diesem 
Zusammenhang dar, bei der ebenfalls Fragen der Alltags- und Lebensbewälti-
gung sowie Lebensführung in den jeweiligen Lebenslagen älterer Menschen im 
Zentrum stehen. Andererseits entspricht dies genau dem Verständnis von Bera-
tung Sozialer Arbeit (auch mit älteren Menschen), die – als besondere Form eines 
professionell fundierten Gesprächs – kommunikative Reflexionsräume ermög-
licht, in denen komplexe Fragen der Lebensführung von Adressat*innen bear-
beitet werden (Weinhardt 2022: 597). 

Zugänge zur Beratung als Einzelleistung nach § 71 SGB XII werden im Rah-
men unterschiedlicher Angebote eröffnet, die vielfach von Fachkräften Sozia-
ler Arbeit durchgeführt werden. Zu nennen ist zunächst die kommunale Seni-
or*innenberatung, die einen Überblick zu relevanten Leistungen und Angebote 
bereitstellen sollte. Zudem existiert potenziell eine Vielzahl weiterer erster 
Anlaufstellen für eine Beratung, die z. B. von Angeboten der Teilhabe- und 
Engagementförderung (wie Begegnungsstätten, Stadtteil- bzw. Quartierszen-
tren) oder Angeboten aus dem Kontext der Pflegeversicherung (z. B. Pflege-
stützpunkte, Besuchsdienste) ausgehen kann. Darüber hinaus können sich erste 
Kontakte, Beratungen und Vermittlungen auch über andere (altersgruppenunab-
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hängige) Angebote ergeben (z. B. Allgemeiner Sozialer Dienst, Schuldenbera-
tung, Wohnberatung). Zentral sollte sein, dass für die Beratung zu Angeboten 
und Leistungen der sogenannten Altenhilfe (auch) senior*innenspezifische Bera-
tungsstellen wohnortnah existieren, die über relevantes Fachwissen (z. B. geron-
tologisches Wissen, Konzepte und Methoden Sozialer Arbeit, Sozialrecht etc.) 
und Kenntnisse über die Infrastrukturen und Angebote in der Kommune und/
oder dem Nahraum der Beratungsstelle verfügen (dazu z. B. BAGSO 2023: 34).

Beratung sollte als Ausgangspunkt der Informationsvermittlung und Bedarfs-
ermittlung zu Angeboten und Leistungen gemäß § 71 SGB  XII verstanden 
werden. Die auf Angebote der Altenhilfe bezogene Fachberatung erfolgt ent-
sprechend der altersspezifischen Bedarfe und Bedürfnisse sowie individuel-
len Lebenslagen themenspezifisch für alle älteren Menschen. Die Beratung 
zu einkommens- und vermögensabhängigen Geld- und Sachleistungen nach 
§ 71 SGB XII adressiert hingegen nur ältere Menschen in entsprechend einge-
schränkter ökonomischer Situation. Anfragen nach Geld- und Sachleistungen 
können von älteren Menschen und ihren An- und Zugehörigen in den verschie-
denen benannten Beratungskontexten erfolgen, sie können aber auch unmittel-
bar bei dafür zuständigen Mitarbeiter*innen der kommunalen Sozialverwaltung 
erfolgen. Inhaltlich und organisatorisch ist jedoch relevant, dass enge Verbin-
dungen zwischen der Senior*innenberatung und der Beratung der kommuna-
len Sozialverwaltung bestehen, um je nach Bedarf wechselseitig vermitteln 
oder kooperieren zu können. Für das Erkennen und die Ermittlung von Bedar-
fen bringt Soziale Arbeit methodische Kompetenzen in Sozialer Diagnostik mit 
(z. B. Galuske 2013: 217ff.).

Die Form und Gestaltung der Beratung nach § 71 SGB XII sollte niedrig-
schwellig zugänglich sein. Die Niedrigschwelligkeit von Beratungsangeboten 
bezieht sich etwa auf organisatorische und normative Dimensionen der Bera-
tungsstelle und des Beratungsangebots und hat das Ziel zu verhindern, dass 
Adressat*innen der sogenannten Altenhilfe diese nicht in Anspruch nehmen. So 
können etwa räumliche (z. B. Erreichbarkeit), zeitliche (z. B. Öffnungszeiten), 
administrative (z. B. Formulare), psychologische (z. B. Scham) und lebenslagen-
spezifische (z. B. Behinderung) Hürden für die Inanspruchnahme eines Angebots 
bestehen (Konter, 2019), die spezifisch für die Senior*innenberatung zu reflek-
tieren und zu berücksichtigen sind. Aus Sicht Sozialer Arbeit ist von herausra-
gender Bedeutung, dass die Beratung diversitätssensibel erfolgt und damit allen 
älteren Menschen gleichberechtigt Zugänge zur sogenannten Altenhilfe ermög-
licht. Eine niedrigschwellige Gestaltung der Beratung als Einzelleistung nach 
§ 71 SGB XII kann sich dementsprechend etwa auf barrierefreie Räume und 
Dokumente, analog und digital verfügbare Informationen, in Präsenz und Online 
durchgeführte Beratung sowie Formen der Sprachmittlung beziehen. 

Daran anknüpfend sollten die senior*innenspezifischen Beratungsangebote 
auch konzeptionell und methodisch ein Spektrum aufweisen, das verschiedene 
Zugänge zu den Adressat*innen fördert. Neben der typischen Komm-Struktur bei 
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den Beratungsangeboten zu bestimmten Zeiten innerhalb einer Beratungsstelle 
sowie bei Angeboten der Telefon- und Onlineberatung ist für die Adressat*in-
nen der sogenannten Altenhilfe die Geh-Struktur von besonderer Bedeutung. Zu 
Letzteren gehören verschiedene bereits existierende Konzepte der aufsuchen-
den Senior*innenberatung, die von mobilen Beratungsbussen über präventive 
Hausbesuche bis hin zu digitalen Hausbesuchen reichen. Zugleich ist in Bezug 
auf das Kompetenzprofil Sozialer Arbeit festzuhalten: „Beratung ist als zentrale 
Handlungsmethode integraler Bestandteil Sozialer Arbeit. Soziale Beratung wird 
auch in der Sozialen Altenarbeit in eigenen Arbeitssettings wie auch in nicht der-
art formalisierten Arbeitssituationen praktiziert“ (Aner, 2020: 217). So verfügt 
Soziale Arbeit in besonderer Weise über Wissen und Erfahrung zu Beratung in 
verschiedenen Settings. Die methodische und inhaltliche Ausrichtung der Bera-
tung sollte sich an dem in der Beratungssituation ermittelten Bedarf der Ratsu-
chenden orientieren. Das Gutachten empfiehlt, Beratung als Ausgangspunkt der 
Einzelleistung zu betrachten, von dem ausgehend verschiedene Formen und Aus-
richtungen des professionellen Handelns Sozialer Arbeit umgesetzt werden kön-
nen – je nach zusammen mit den Adressat*innen situativ ermitteltem Bedarf. 
So wird die Beratung in der Mehrzahl direkte Informationen zu Angeboten und 
Leistungen sowie Vermittlungen zu weiteren Angeboten innerhalb und außerhalb 
der Altenhilfe implizieren. Bei komplexeren Beratungsanliegen und Bedarfsla-
gen, die aufgrund des erforderlichen Einbezugs verschiedener Institutionen und 
Akteur*innen koordinierende Leistungen über einen längeren Zeitraum verlan-
gen, sollte methodisch auf den Ansatz des Case Managements zurückgegriffen 
werden. Wenn im Beratungskontext eine akute Problemlage festgestellt wird, 
sind kurzfristige, zeitlich begrenzte Interventionen der Krisenbewältigung erfor-
derlich. Somit impliziert die Beratung bedarfsorientiert Übergänge zwischen ver-
schiedenen methodischen Ansätzen und Vernetzungen mit anderen Institutio-
nen sowie Angeboten. Auch hier verfügt die Profession Soziale Arbeit mit ihren 
weiteren, mit sozialer Beratung zu verbindenden methodischen Ansätzen – wie 
soziale Diagnostik, Case Management, Hausbesuche, Netzwerkarbeit und Sozi-
alraumorientierung – über ein originär fachspezifisches Handlungsrepertoire 
(z. B. Bleck/van Rießen 2022). Fachkräfte Sozialer Arbeit sind es gewohnt, in 
ihrem Arbeitsalltag auf Mikro-, Meso- und Makroebene zu agieren und dabei 
mit den Adressat*innen, ihren An- und Zugehörigen sowie anderen Professi-
onen, zivilgesellschaftlichen und politischen Akteur*innen zusammenzuarbei-
ten, zwischen diesen zu vermitteln sowie die Vernetzung ihrer Aktivitäten im 
Nahraum zu unterstützen (DGSA-Fachgruppe Soziale Arbeit in Kontexten des 
Alter(n)s, 2022: 9).
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6	 Fazit 

Der aktuelle Stand kommunaler Regelungen zu Einzelleistungen nach § 71 
SGB XII macht deutlich, dass diese bislang nur in einzelnen Kommunen und in 
unterschiedlicher Art und Reichweite vorhanden sind. Obwohl mehr oder min-
der differenzierte Strukturen und Angebote der Altenhilfe in vielen Kommunen 
bereits gegeben sind, fehlen Regelungen im Sinne einer Organisation von Einzel-
leistungen weitgehend. Leistungen für einzelne Personen in Form von Beratung 
sind aber „wesentliche Voraussetzung zur Inanspruchnahme von Angeboten der 
Altenhilfe und sozialrechtlicher Leistungen“ (Deutscher Verein 2024: 10). Eben-
falls im Einzelfall hoch relevant sind einkommens- sowie vermögensabhängige 
Geld- und Sachleistungen nach § 71 SGB XII, weil sie altersspezifischen Prob-
lemlagen existenzsichernd ebenso wie präventiv begegnen (Engler et al. 2023: 
108) und Handlungsspielräume der Selbstbestimmung, Teilhabe und Selbsthilfe 
eröffnen können (Deutscher Verein 2024: 12). Auf kommunaler Ebene bedarf 
es daher explizit formaler wie auch konzeptioneller Orientierungen auch für die 
Organisation von Einzelleistungen nach § 71 SGB XII, um gleichwertige und 
gleichberechtigte Verhältnisse im Alter zu fördern.

Mit ihrem Kompetenzprofil ist die Profession Soziale Arbeit prädestiniert, 
Beratungsleistungen im Kontext des § 71 SGB XII anzubieten. Der Disziplin 
Soziale Arbeit kommt die Aufgabe zu, auf Basis anwendungsorientierter For-
schung, Rahmenkonzepte zur professionellen Organisation der sogenannten 
Altenhilfe zu entwickeln. 
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